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▶▶ Gesetzesänderungen

70-tage-regelung für kurzfristige Beschäftigung soll 
bleiben

| Die 70-Tage-Regelung für kurzfristig Beschäftigte soll nach dem Willen 
der Großen Koalition auch über den 31.12.2018 gelten. Es soll nicht zum 
1.1.2019 zur 50-Tage-Regelung zurückgekehrt werden. |

Beachten Sie | Die Regelung ist Teil des Qualifizierungschancengesetzes 
(Referentenentwurf, Abruf-Nr. 204456). Dieses hat das BMAS im Septem-
ber auf den Weg gebracht. 

▶▶ Freiberufler und Gewerbetreibende

künstlersozialabgabe bleibt in 2019 stabil

| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch in 2019 bei 
4,2 % liegen. Eine entsprechende Verordnung wurde kürzlich im Bundes-
gesetzblatt verkündet. |

Grundsätzlich gehören alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, be-
sondere Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künst-
lerischer Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Personen. 

Zahlungen, die an eine juristische Person (z. B. GmbH), an eine GmbH & 
Co. KG, KG oder OHG erfolgen, sind nicht abgabepflichtig. Weiterführende 
Informationen zur Abgabepflicht und -freiheit (u. a. Geringfügigkeitsgrenze 
von 450 EUR) erhalten Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.
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• Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019 vom 23.8.18, BGBl I 2018, 1348


